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Vereinigung der AssistenzärztInnen in Psychiatrie und Psychotherapie

Zürich, Zentral- und Nordostschweiz


Stellungsnahme z. H. der GV des WBV der Chefärzte 

Sehr geehrter Herr Prof. Schnyder

Sehr geehrter Herr Dr. Wengle

Gerne nehme ich in meiner Funktion als Präsident des VAPZ Stellung zu dem von der Projektgruppe Regionale Weiterbildung vorgelegten Weiterbildungskonzept.

Die Projektgruppe Regionale Weiterbildung legt mit dem vorliegenden Weiterbildungskonzept ein in sich schlüssiges und innovatives Konzept vor. 

Die in der Standortbestimmung 2003 aufgezeigten Schwächen der heutigen regionalen Weiterbildung würden durch das vorliegende Konzept grösstenteils behoben.

Das problemorientierte, asynchrone Lernen ohne starren Lehrplan gilt heute – in einer Zeit des ständigen Wandels - als eine moderne und zeitgemässe Methode zur nachhaltigen Aneignung von Lerninhalten. Eine so konsequente Umsetzung dieser Lernmethode in einem Bereich von der Grössenordnung, wie sie unsere Weiterbildungsregion darstellt, fehlt meines Wissens heute sowohl im universitären Bereich wie auch in den Weiterbildungsangeboten der anderen medizinischen Disziplinen. Die Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes würde somit nicht nur die Weiterbildungsqualität deutlich verbessern, unsere Weiterbildungsregion würde auch eine Vorreiterrolle einnehmen mit Vorbild- und Signalcharakter über die Grenzen unserer Disziplin hinaus. Die Attraktivität des Faches Psychiatrie, welche aufgrund der steigenden Weiterbildungskosten und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den anderen Disziplinen spürbar gelitten hat, würde nachhaltig und längerfristig gestärkt.

Im Rahmen meiner Funktion möchte ich dem WBV der Psychiatrischen Chefärzte, unter Prüfung der auf dem Beiblatt aufgeführten Punkte, die Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes wärmstens empfehlen.

Mit freundlichen Grüssen




Mark Ebneter

Präsident VAPZ










Ottikon, 24.09.04

Beiblatt:  Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Weiterbildungskonzeptes

Konstanz

Eine Herausforderung des vorliegenden Weiterbildungskonzeptes wird es sein, in den verschiedenen Bereichen eine gewisse Konstanz zu etablieren:

Die auf Oberarztebene hohe Stellenrotation könnte sich erschwerend auf die Etablierung eines konstanten Dozentenpools auswirken. Je mehr es gelingt, auch höhere Kaderebenen zu rekrutieren (leitende Ärzte, Chefärzte), desto einfacher würde sich eine Konstanz erreichen lassen.

Die Idee, ein konstantes Sekretariat speziell für die regionale Weiterbildung zu rekrutieren, scheint sinnvoll.

Bzgl. der Konstanz auf Assistentenebene ist mit Einführung des Weiterbildungskonzeptes eine gewisse „Normierung“ der Weiterbildungszeit zu erhoffen. D. h. dass nach Möglichkeit das Fremdjahr vor Beginn der fachspezifischen Weiterbildung absolviert wird und Anstellungsverträge an den Kliniken möglichst auf den Jahresanfang gelegt werden. So oder so wird es jedoch immer Quereinsteiger oder Personen mit längeren Unterbrüchen geben, und auch diesen sollten in einem gewissen Rahmen flexible Lösungen angeboten werden (z. B. Absolvierung des verpassten „Stoffes“ via Internet o. ä.). Ob ein Beginn der Psychotherapieausbildung i. e. S. erst ab dem 3ten fachspezifischen Jahr sinnvoll und durchsetzbar sein wird, wird sich zeigen. In gewissen Ausbildungsinstituten (v. a. analytisch orientierte) scheint eine Absolvierung der gesamten Psychotherapieausbildung i. e. S. mit Selbsterfahrung, Supervisionen und theoretischer Ausbildung innert 3 Jahren gedrängt.

Evaluation

Die im Weiterbildungskonzept vorgesehene Beschränkung auf einen konstanten Tutor und einen konstanten Dozenten hat den Vorteil, dass ein „guter“ Tutor/Dozent den Auszubildenden viel mitgeben kann, und selbstredend den Nachteil, dass ein „schlechter“ oder unmotivierter Tutor/Dozent sich für die ihm anvertrauten Auszubildenden um so negativer auswirken wird. Diesem Umstand sollte mit einem sehr umfassenden und schnell greifenden Controling Rechung getragen werden. Dozenten- oder Tutorenstellen sollten meiner Ansicht nach für die Dauer von maximal 1-2 Jahren vergeben werden, wobei eine Verlängerung der Anstellung von den erhaltenen Rückmeldungen abhängig gemacht wird. Z. B. wäre denkbar, dass ein Tutor/Dozent, welcher nach Ablauf von 2 Jahren einen gewissen Bewertungsdurchschnitt nicht erreicht, nicht mehr weiter engagiert wird.

Liste anerkannter Psychotherapieinstitute

Ein Charakteristikum - und meiner Meinung nach eine Stärke unserer Weiterbildungsregion ist die enorme Vielfalt von Psychotherapieinstituten, die sich im Rahmen der langen Psychiatrietradition in unserer Region etabliert hat. Diese Vielfalt würde durch eine starre Reglementierung oder gar eine zentrale Beschränkung der Anzahl der Institute ernsthaft gefährdet. Um jedoch der heute vorhandenen Fragmentierung und Unübersichtlichkeit des Angebotes entgegenzuwirken und gewisse Qualitätskriterien zu etablieren, scheint mir eine transparente, aktiv geförderte Informationspolitik und das Aufstellen sehr basaler Minimalkriterien ein sinnvoller Weg. Der durch eine transparente Auflistung der Weiterbildungsbedingungen an den verschiedenen Instituten entstehende Wettbewerb wird sich positiv auf die Kostenforderungen und die Qualität der Institute auswirken und längerfristig das Überleben derjenigen Institute fördern, welche die Weiterbildungsbedürfnisse der Auszubildenden zu einem vernünftigen Preis abdecken können.

Einbezug der Assistentenschaft

Neben der oben erwähnten Vielfalt an Psychotherapieinstituten zeichnet sich unserer Weiterbildungsregion durch eine aktive Beteiligung der Assistentenschaft an der Gestaltung der Weiterbildung aus. Diesem Umstand sollte - in gegenseitigem Interesse - auch  im Rahmen des Weiterbildungskonzeptes Rechnung getragen werden (Einsitz und Mitsprachemöglichkeit von Assistentenvertretern in den zu bildenden Gremien etc.).

Austausch, Identifikation

Neben all den Vorteilen der Kleingruppenarbeit erschwert die starke Ausrichtung auf konstante Kleingruppen den Austausch unter Assistenten verschiedener Weiterbildungsjahre oder verschiedener Kliniken. Um den gegenseitigen Austausch und das Selbstverständnis, nicht nur Teil einer Kleingruppe, sondern Teil einer ganzen Weiterbildungsregion zu sein, zu fördern, ist das Schaffen gewisser Plattformen essentiell.

Die Zusammenkünfte im Rahmen der geplanten zentralen Vorlesungen zur „Faszination Psychiatrie“ könnten in einem erweiterten Sinne zum gegenseitigen Austausch genutzt werden zwischen:

a) Assistenten und Chefärzten

b) Assistenten, Chefärzten und Niedergelassenen (dch. Zugänglichmachung gewisser Vorlesungen für die Niedergelassenen)

c) Assistenten untereinander (GV des VAPZ etc.)

In diesem Rahmen scheinen auch Mitteilungen vom Präsidenten des Weiterbildungsvereins der Chefärzte oder von Vorsitzenden gewisser Gremien sinnvoll, damit die diversen Ämter und Gremien von den Assistenten mit Personen in Verbindung gebracht werden können, was Identifikation und Austausch fördert.

Aufgabe des VAPZ wird es zudem sein, in den diversen Kleingruppen Gruppensprecher zu aquirieren und den Austausch unter den verschiedenen Gruppen über diese Gruppensprecher zu ermöglichen.

Kosten

Ich denke, dass eine angemessene Kostenanhebung für die regionale Weiterbildung von der Assistentenschaft toleriert wird, da die Weiterbildungsqualität im Rahmen des vorliegenden Weiterbildungskonzeptes deutlich verbessert wird.

Anmerkung: Nach wie vor wird der grösste Teil der Weiterbildungskosten durch die Ausbildung in Psychotherapie i. e. S. verursacht. Diese Belastung hat sich in jüngster Zeit durch die Einführung des TARMED noch einmal deutlich verstärkt, da die Kosten für die Selbsterfahrung und die Supervisionen analog den gestiegenen Stundenansätzen bis zu 20% erhöht wurden. Auch wenn die Forderung nach einer dem Psychologiestudium vergleichbaren Psychotherapieausbildung sowohl fachlich-qualitativ wie auch standespolitisch sinnvoll ist (wenn der Bereich Psychotherapie nicht längerfristig eine Domäne der Psychologen/Innen werden soll), so wären meiner Meinung nach auch ohne eine Anpassung des Weiterbildungsprogrammes bereits jetzt gewisse finanzielle Entlastungen möglich. Insbesondere im Bereich der Testierung von psychotherapeutischen Supervisionsstunden sind nach wie vor gewisse Ermessensspielräume vorhanden. Diese könnten genutzt werden, wenn sich die Chefärzte unserer Weiterbildungsregion in gegenseitiger Absprache zu deren Nutzung entscheiden würden: So wäre z. B. zu diskutieren, ob eine Supervision nur als „Gruppe aktiv“ testiert werden kann, wenn der Auszubildende seinen Fall während der ganzen testierten Supervisionsdauer vorstellt oder ob auch das sich aktive Beteiligen resp. das Vorbringen eines kurzen Falles im Rahmen einer Supervisions-Doppelstunde als aktive Beteiligung gelten kann. Zudem wäre die Anrechnung von Supervisionen in Gruppen von 2-4 Pers. als Einzelsupervisionen auch ohne Anpassung des Weiterbildungsprogrammes praktikabel – das Grawe-Institut praktiziert dies im Rahmen einer Sonderregelung bereits seit längerer Zeit so. 

Ottikon, 24.09.2004






